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RS OGH 1990/9/4 15Os96/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1990

Norm

StPO §282 Abs1 C

StPO §345 Abs1 Z9

Rechtssatz

Zur Geltendmachung eines nichtigkeitsbegründenden logischen Widerspruchs im Wahrspruch, welcher lediglich das

tatbestandsmäßige Verhalten des Komplizen betrifft, ist der Angeklagte nicht legitimiert.

Entscheidungstexte

15 Os 96/90
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